


Die Höhe des Punkzuschlages richtet sich nach dem 
Grad der Betroffenheit. Das Ausmaß der Belastungen 
(z. B. Zahl der Kinder, Dauer der Familienphase) ist in 
angemessener Weise zu berücksichtigen.
Eine Kumulierung von mehreren Gründen findet nicht 
statt; es wird jeweils die günstigste Fallgruppe zugrun-
de gelegt. Der Punktzuschlag für Bewerberinnen und 
Bewerber, die aus familiären Gründen bisher ihren 
Zweitstudienwunsch zurückgestellt haben, ist davon 
unabhängig; er wird zusätzlich gewährt.

Das Erststudium
Für das Prüfungsergebnis des abgeschlossenen Erststu-
diums gibt es folgende Punktwerte:
• „ausgezeichnet“ und „sehr gut“: 4 Punkte
• „gut“ und „voll befriedigend“: 3 Punkte
• „befriedigend“: 2 Punkte
• „ausreichend“: 1 Punkt
• „nicht nachgewiesen“: 1 Punkt

Die Note, mit der Sie Ihr Erststudium beendet haben, 
muss im Abschlusszeugnis oder in einer besonderen Be-
scheinigung der Stelle nachgewiesen sein, die für die 
Ausstellung des Abschlusszeugnisses zuständig ist. An-
dernfalls muss der schlechteste Leistungsgrad zugrunde 
gelegt werden.

Die Gründe
Folgende Gründe erkennt die TU Braunschweig an:
• Zwingende berufliche Gründe: 9 Punkte
• Wissenschaftliche Gründe: 7, 9 oder 11 Punkte
• Besondere berufliche Gründe: 7 Punkte
• Sonstige berufliche Gründe: 4 Punkte
• Sonstige Gründe: 1 Punkt

Wer nach einer Familienphase die Wiedereingliederung 
oder den Neueinstieg in das Berufsleben anstrebt, kann 
bei der Bewerbung für ein Zweitstudium einen Zuschlag 
von bis zu 2 Punkten erhalten. Die Erhöhung kommt 
dann in Betracht, wenn aus familiären Gründen (z. B. 
Ehe, Kinderziehung) die frühere Berufstätigkeit aufgege-
ben oder aus Rücksicht auf familiäre Belange nach Ab-
schluss des Erststudiums auf die Aufnahme einer ad-
äquaten Berufstätigkeit verzichtet werden musste.

Wer bewirbt sich für ein 
Zweitstudium?
Die Zulassung zum Zweitstudium ist eingeschränkt mit 
Rücksicht auf diejenigen, die noch keinen deutschen 
Studienabschluss besitzen. Für Zweitstudienbewerberin-
nen und Zweitstudienbewerber sind bis zu drei Prozent 
der verfügbaren Studienplätze (in zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen) vorgesehen.

Wenn Sie zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung für einen zu-
lassungsbeschränkten Studiengang an der Technischen 
Universität Braunschweig bereits ein Studium in 
Deutschland erfolgreich beendet haben, gelten für Sie 
die Auswahlbestimmungen für Zweitstudienbewerber.

Bitte beachten Sie: Bei Rechtswissenschaften und beim 
Lehramt gilt das Studium mit dem Bestehen der Ersten 
Staatsprüfung als abgeschlossen; ein Pharmaziestudium 
gilt im Hinblick auf die Zweitsstudienregelung mit dem 
Bestehen des Zweiten Teils der Pharmazeutischen Prü-
fung als abgeschlossen.

Bewerbungstermin
Die Bewerbungsfrist beginnt am 01.06. und endet, wie 
für alle anderen Bewerberinnen und Bewerber für zulas-
sungsbeschränkte Studiengänge auch, am 15.07. eines 
jeden Jahres für das folgende Wintersemester.

Die Regeln
Die Studienplätze werden nach einem Punktwert verge-
ben, der aus dem Prüfungsergebnis des Erststudi-
ums und den Gründen für das Zweitstudium gebildet 
wird.

Die Auswahl
Die Punkte für Ihr erstes Examen und für Ihre Be-
gründung werden zu einer Messzahl addiert. Die 
Messzahl ist maßgeblich für Ihre Einstufung auf der 
Rangliste der Zweitstudienbewerber. Bewerberinnen 
und Bewerber mit höherer Messzahl gehen solchen 
mit niedrigerer Messzahl vor. Zwischen Bewerberin-
nen und Bewerbern mit gleicher Messzahl werden die 
Rangplätze mit Hilfe von sogenannten Nachrangigen 
Kriterien festgelegt.
Dabei gehen zunächst die vor, die einen Dienst voll-
ständig geleistet haben. Danach entscheidet das Los.
Somit besteht auf jeder Rangliste eine eindeutige 
Rangfolge unter den Zweitstudienbewerbern, die 
sich für denselben Studiengang bewerben. In dieser 
Reihenfolge wird ausgewählt, bis alle Studienplätze 
ausgeschöpft sind, die für die betreffende Rangliste 
zur Verfügung stehen.




